
Beamtenversorgung:
Ruhegehaltsskala ab 01.01.2002, nach Versorgungsänderungsgesetz
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- Pro Dienstjahr 1,79375%
der ruhegehaltsfähigen
Dienstbezüge

- nach 40 Jahren max.
Versorgung von 71,75%

- Mindestversorgung 35%

- „Sockel“ wird nach
18,67 Dienstjahren über-
schritten

- Gilt für Beamte auf
Lebenszeit

Notwendige Absicherung des Differenzbetrages über private Vorsorge!
Riester-Förderung durch Versorgungsänderungsgesetz!



Beamtenbeihilfe:
private Krankenversicherung ergänzt den Beihilfeanspruch
optimal

Restkostentarif:
Stockt Leistungen der Beihilfe auf 100 % der
erstattungsfähigen Leistungen auf

Beihilfeergänzungstarif:
Erstattet nicht-beihilfefähige Leistungen. Der
Ergänzungstarif beteiligt sich nach Vorleistung der
Beihilfe und des Restkostentarifs an den verbleibenden
Kosten

Restkosten- bzw. Beamtentarif
Beihilfe
Beihilfeergänzungstarif
Eigenanteil


